
 

Umweltinspektionsbericht 

Veröffentlicht am: 09.02.2021 von Dezernat 

Aktenzeichen: 500-9960810/0005.B 

Anlagenbetreiber: 

BNP – Brinkmann GmbH & Co.KG 

Art und Bezeichnung der Anlage: 

IED-Anlage: nein 

Anlage nach Ziffer 1.2.1 des 1. Anhang zur 4. BImSchV: Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, 
Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas in einer Verbrennungseinrichtung , einschließlich 
zugehöriger Dampfkessel, ausgenommen Verbrennungsmotoranlagen für Bohranlagen und Notstrom-
aggregate, durch den Einsatz von naturbelassenem Holz sowie in der eigenen Produktionsanlage anfal-
lendem gestrichenem, lackiertem oder beschichtetem Holz oder Sperrholz, Spanplatten, Faserplatten 
oder sonst verleimtem Holz sowie daraus anfallenden Resten, soweit keine Holzschutzmittel aufgetra-
gen oder infolge einer Behandlung enthalten sind und Beschichtungen keine halogenorganischen Ver-
bindungen oder Schwermetalle enthalten mit einer Feuerungswärmeleistung von 1 Megawatt bis weni-
ger als 50 Megawatt 

Standort: 

Kreimershoek 11, 48477 Hörstel 

Datum der Überwachung: 06.07.2020 Dauer der Überwachung: 3 Stunden 

Die Überwachung erfolgte: 

angemeldet 

Zuständige Überwachungsbehörde: 

Bezirksregierung Münster 

beteiligte Behörden 

Bezirksregierung Münster 

Umfang der Überwachung: 

Management und Betriebsorganisation, Überprüfung Genehmigungsbescheide/Abnahmen, Abfall, Luft-
reinhaltung/Emissionsmessungen, AwSV 

Grundlagen der Überwachung: 

Genehmigungen nach dem BImSchG, Vorschriften AwSV, TA Luft, Prüf- und Messberichte, Wasser-
recht 

Ergebnis der Überwachung: 

Keine Mängel: nein 

Geringfügige Mängel¹: ja 

Erhebliche Mängel²: nein 

Schwerwiegende Mängel³: nein 
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Beschreibung des Mangels und veranlasste Maßnahmen: 

Anlagendokumentation zur AwSV war unzureichend -> Anlagendokumentation wird erstellt 
AwSV-Anlagen nicht konform zu jetzt geltenden Bestimmungen -> Mangel wurde vollständig behoben 
Emissionsmessungen nicht fristgemäß durchgeführt -> Mangel wurde vollständig behoben und die Ein-
haltung der Fristen ist durch das Managmentsystem gesichert 

1 Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist in der Regel ausreichend. Der Betrei-
ber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist. 

2 Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigun-
gen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung 
zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden. 

3 Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten und erheb-
lichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu for-
dern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu 
dokumentieren. 


